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Kosten einer künstlichen Befruchtung können steuerlich absetzbar sein

Presseinformation

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung mit Urteil von 10. Mai 2007 (Az. III R 47/05) geändert und entschieden, dass nunmehr auch die Aufwendungen einer unverheirateten Frau für eine künstlichen Befruchtung als außergewöhnliche Belastung absetzbar sein können. Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) hin.

Grundsätzlich sind Kosten, die bei Krankheit entstehen bzw. zur Heilung beitragen als außergewöhnliche Belastung steuerlich anzuerkennen. Laut Urteil des BFH ist die Empfängnisunfähigkeit eine Krankheit. Maßnahmen zur Behebung dieser Krankheit gehören daher zur Krankenbehandlung und „sind steuerlich als angemessene und notwendige Heilbehandlung anzusehen“ und damit absetzbar. Dabei spiele der Familienstand eine unbeachtliche Rolle. 

Nach bisheriger Rechtsprechung war der steuerliche Abzug von Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung nur Ehepaaren vorbehalten. Selbst bei festen Partnerschaften erkannten die Finanzämter diese Kosten bisher nicht an.

Laut Einkommensteuergesetz können privat veranlasste Kosten als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden, wenn die Aufwendungen zwangsläufig entstanden sind. Dies ist der Fall, wenn man sich den Kosten „aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und soweit die Aufwendungen den Umständen nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht übersteigen.“ Der BFH begründet sein Urteil damit, dass auch Unverheiratete die Kinderlosigkeit als Zwangslage empfinden. Daher sei auch diesen zukünftigen Eltern der steuerliche Abzug der Kosten für eine künstliche Befruchtung zu gewähren.

Weitere Informationen dazu erhalten Steuerpflichtige im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Wer als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser Mitglied werden will, kann Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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